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Einführung der Kaufmännischen Buchführung vom Wirtschaftsministerium
 genemigt
Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 20. Januar 2010,
Aktenzeichen 3-4233.42/53 folgenden Beschluss der Vollversammlung genehmigt:
Die Vollversammlung der Handwerkskammer Konstanz beschließt am 18. Juni 2008 und
am 25. November 2008 aufgrund von § 105 Abs. 1 Satz 2 und § 106 Abs. 1 Nr. 14 der
Handwerksordnung (HwO) nachfolgende Änderung der Satzung der Handwerkskammer
Konstanz:
Die Änderungen sind in der neuen Fassung rot dargestellt.

Änderung der Satzung der
Handwerkskammer Konstanz

Alte Fassung
§ 8 Beschlussfassung
(1) Der Beschlussfassung der Vollversamm-
lung bleibt vorbehalten:
4. die Feststellung des Haushaltsplanes ein-
schließlich der Stellenplanes, die Bewilli-
gung von Ausgaben, die nicht im Haushalts-
plan vorgesehen sind, die Ermächtigung zur
Aufnahme von Krediten und die dingliche
Belastung von Grundeigentum, 
6. der Erlass einer Haushalts-, Kassen- und
Rechnungslegungsordnung
7. die Prüfung und Abnahme der Jahres-
rechnung und die Entscheidung darüber,
durch welche unabhängige Stelle die Jah-
resrechnung geprüft werden soll,
§ 30 Rechnungsprüfungsausschuss
Die Handwerkskammer errichtet einen
Rechnungsprüfungsausschuss. Das Nähere
ist in der Haushalts-, Kassenordnung gere-
gelt.

§ 32 Geschäftsführung
(2) Die Handwerkskammer ist berechtigt,
nach Maßgabe der landesrechtlichen Be-
stimmungen Beamte zu ernennen oder zu
übernehmen; auf die dienstlichen Verhält-
nisse der Beamten finden die entsprechen-
den landesrechtlichen Vorschriften Anwen-
dung. Die Ernennung und Beförderung der
Beamten erfolgt im Rahmen des von der
Vollversammlung beschlossenen und von
der Aufsichtsbehörde genehmigten Stellen-
plans; Ernennungen und Beförderungen
sind zuvor vom Vorstand zu beschließen.
(7) Die Einstellung der nicht im Beamtenver-
hältnis stehenden Bediensteten erfolgt
nach Maßgabe der im Haushaltsplan vorge-
sehenen Stellen durch den Hauptgeschäfts-
führer. Für die nicht im Beamtenverhältnis
stehenden Bediensteten gelten die allge-
meinen arbeitsrechtlichen Grundsätze und
die für entsprechende Landes-bedienstete
getroffenen Tarifvereinbarungen. Alle
Dienstverhältnisse sind durch schriftliche
Verträge zu regeln. Über die Anstellungs-
verträge nichtbeamteter Geschäftsführer
sowie über die Vereinbarung von Versor-
gungsansprüchen, soweit sie sich nicht aus
Tarifvereinbarungen ergeben, entscheidet
der Vorstand.
§ 36 Haushalt- und Finanzen 
(1) Für die Aufstellung und Ausführung des
Haushalts, die Kassen- und Buchführung,
die Rechnungslegung und die Rechnungs-
prüfung erlässt die Handwerkskammer un-
ter Beachtung der grundlegenden Bestim-
mungen der Landeshaushaltsordnung
(§§ 106 - 110, §§ 1 - 87 entsprechend) ei-
ne Haushalts- und Kassen- ordnung als Sat-
zung.Eine mittelfristige Finanzplanung ist zu
erstellen und an die Vollversammlung zu
übermitteln. 
§ 39 Inkrafttreten
Die Neufassung dieser Satzung tritt mit ih-
rer Bekanntmachung im Gemeinsamen
Amtsblatt Baden-Württemberg in Kraft.

Neue Fassung
§ 8 Beschlussfassung
(1) Der Beschlussfassung der Vollversamm-
lung bleibt vorbehalten:
4. die Feststellung des Wirtschaftsplanes
einschließlich der Stellenübersicht, die Be-
willigung von Ausgaben, die nicht im Wirt-
schaftsplan vorgesehen sind, die Ermächti-
gung zur Aufnahme von Krediten und die
dingliche Belastung von Grundeigentum, 
6. der Erlass eines Finanzstatuts,

7. die Feststellung des Jahresabschlusses
und die Entscheidung darüber, durch wel-
che externe, unabhängige Einrichtung der
Jahresabschluss geprüft werden soll,
§ 30 Rechnungsprüfungsausschuss
Die Handwerkskammer errichtet einen
Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss besteht aus drei
Mitgliedern, die nicht dem Vorstand ange-
hören dürfen und zwar aus zwei selbststän-
digen Handwerkern oder Inhabern hand-
werksähnlicher Betriebe und einem Gesel-
len oder einem anderen Arbeitnehmer mit
abgeschlossener Berufsausbildung.
§ 32 Geschäftsführung
(2) Die Handwerkskammer ist berechtigt,
nach Maßgabe der landesrechtlichen Be-
stimmungen Beamte zu ernennen oder zu
übernehmen; auf die dienstlichen Verhält-
nisse der Beamten finden die entsprechen-
den landesrechtlichen Vorschriften Anwen-
dung. Die Ernennung und Beförderung der
Beamten erfolgt im Rahmen der von der
Vollversammlung beschlossenen und von
der Aufsichtsbehörde genehmigten Stellen-
übersicht; Ernennungen und Beförderungen
sind zuvor vom Vorstand zu beschließen.
(7) Die Einstellung der nicht im Beamtenver-
hältnis stehenden Bediensteten erfolgt
nach Maßgabe der im Wirtschaftsplan vor-
gesehenen Stellen durch den Hauptge-
schäftsführer. Für die nicht im Beamtenver-
hältnis stehenden Bediensteten gelten die
allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätze
und die für entsprechende Landesbedien-
stete getroffenen Tarifvereinbarungen. Alle
Dienstverhältnisse sind durch schriftliche
Verträge zu regeln. Über die Anstellungs-
verträge nichtbeamteter Geschäftsführer
sowie über die Vereinbarung von Versor-
gungsansprüchen, soweit sie sich nicht aus
Tarifvereinbarungen ergeben, entscheidet
der Vorstand.
§ 36 Finanzstatut
(1) Für die Aufstellung und den Vollzug des
Wirtschaftsplanes (Wirtschaftsführung) so-
wie für die Buchführung, die Rechnungsle-
gung und die Jahresabschlussprüfung er-
lässt die Handwerkskammer unter Beach-
tung der grund-legenden Bestimmungen
der Landeshaus-haltsordnung ein Finanzsta-
tut als Satzung.
(2) Eine mittelfristige Finanzplanung ist zu
erstellen und der Vollversammlung vorzule-
gen. 
§ 39 Inkrafttreten
Die Satzungsänderung tritt am Tag ihrer
Verkündung, frühestens aber am
01.01.2010 in Kraft.

Dieser Beschluss wurde mit Bescheid des Wirtschaftsministeriums vom 20. Januar 2010,
Aktenzeichen 3-4233.42/53 genehmigt, am 29.01.2010 ausgefertigt und wird hiermit
veröffentlicht.
Konstanz, den 29. Januar 2010
Präsident Hauptgeschäftsführer
gez. Bernhard Hoch gez. Georg Hiltner

„Integration durch Ausbildung“ war das
Thema einer Podiumsrunde im Rah-
men der diesjährigen „Jobs for Future“.
Diskussionsteilnehmer waren neben
Handwerkskammerpräsident Bernhard
Hoch, Stadtrat Ergun Can aus Stuttgart,
Santina Intemperante, Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
von der Agentur für Arbeit Rottweil und
Recep Yetis, Kraftfahrzeugtechniker-
meister aus Emmingen-Liptingen. Die
Moderation übernahm Kirsten Bäcker-
mann, Kreisredaktionsleiterin des
„Schwarzwälder Boten“.
Ergun Can appellierte in seinem Im-
pulsreferat, „ungenutzte Potenziale der
Zuwanderer zu reaktivieren und zu nut-
zen“. 
Als türkischstämmiger Schwabe sei es
„sein Thema“, hier Lösungsansätze auf-
zuzeigen. Seine Vision: „Auf Mitbürger
zugehen, das Gespräch suchen und Lö-
sungen anbieten. Integration bedeutet
neue Wurzeln zulassen. Eine Chance für
uns alle!“ Handwerkskammerpräsident
Bernhard Hoch betonte, dass dieses
Thema schon seit Jahren ein Schwer-
punktthema der Handwerkskammer
sei. „Das Handwerk ist schon immer be-
reit gewesen, jungen Menschen mit Mi-
grationshintergrund eine berufliche
Perspektive zu bieten.“

Podiumsdiskussion auf der Aus- und Weiterbildungsmesse „Jobs for Future“ in VS-Schwenningen

Ausbildung ist entscheidend 
für Integration

Erfolgreicher Unternehmer mit türkischen Wurzeln: Recep Yetis (rechts) fühlt sich „sau-
wohl hier“, wie er im Rahmen der Podiumsdiskussion, hier mit Kammerpräsident Bernhard
Hoch, auf der „Jobs for Future“ betonte. Foto: HWK

Recep Yetis lebt seit seinem sechsten
Lebensjahr in Deutschland. Mit einem
stark schwäbisch ausgeprägten Dialekt
berichtete er von „seiner“ ganz persön-
lichen Integration. „Mit ausländischem
Namen war der Weg in die Selbststän-
digkeit schwer“, erzählte er, „aber durch
Mundpropaganda und einen guten Ruf
läuft das Geschäft.“ Erst vor kurzem be-
zog er zu dem Diskussionsthema Migra-
tion beim Regionalfernsehsender Regio
TV Euro 3 Stellung.
70 Prozent der ausländischen Jugend-
lichen ohne Schulabschluss bewerben
sich erst gar nicht auf Ausbildungsstel-
len. Die Frage, ob diese Personen resig-
nieren, beantwortete Santina Intempe-
rante mit einem Aufruf: „Es ist unsere
Verpflichtung, Jugendliche zum lebens-
langen Lernen zu bewegen. Den Appell
„redet nicht über Migranten, sondern
mit ihnen“ konnte Ergun Can nur
unterstreichen und spitzte zu: „Redet
nicht von oben herab, sondern seid auf
Augenhöhe!“
Eine Dame aus dem Publikum kritisier-
te, dass diese Diskussion zu spät ange-
setzt wurde. Kinder könnten in der
Grundschule zum Teil kein Deutsch. Sie
wünschte sich ein verpflichtendes Kin-
dergartenjahr, um einen Mindestan-
spruch für gleiche Bedingungen zu

 haben. Ein anderer Gast rief dazu auf:
„Lasst die Schulen nicht zu reinen
 Bildungsfabriken verkommen!“ „Der
Schlüssel liegt in der Motivation von Ju-
gendlichen“, war sich Ergun Can sicher,
„es herrscht dringender Handlungs -
bedarf.“
Ein erstes Fazit zog Santina Intempe-
rante. Sie wünscht sich in der Zukunft
aktive Bürger im Berufsleben, die sich
jungen Menschen annehmen. „Zukunft

durch Bildung, denn das ist das höchste
Gut“, war Ergun Cans Bilanz der Dis-
kussion. Bernhard Hoch möchte weiter-
hin in der Zukunft jungen Menschen
die Möglichkeit geben, sofort nach ei-
nem Abschluss die nächste Qualifika-
tion anzustreben. Recep Yetis ist das
 beste Beispiel für die Integration durch
Ausbildung und schloss die Veranstal-
tung mit den Worten: „Ich fühl’ mich
sauwohl hier.“

Nachdem das Projekt in den Gremien
der Stadt Singen vorgestellt und dort
positiv diskutiert wurde, wird der Bau-
genehmigung nichts mehr im Wege ste-

Informationsveranstaltung zu Ausschreibungsmodalitäten am 16. April in der Bildungsakademie Konstanz

Start für den Neubau Singen 

Startschuss für den Neubau der Bildungsakademie Singen: Das Siegermodell des
 Architekturwettbewerbs, Büro Broghammer-Jana-Wohlleber aus Zimmer o.R., wird nun um-
gesetzt. Foto: HWK

hen. Die Handwerkskammer hofft, dass
möglichst viele Bauaufträge von hiesi-
gen Handwerksbetrieben ausgeführt
werden. Daher findet am 16. April um

19.30 Uhr in der Bildungsakademie
Konstanz eine Informationsveranstal-
tung zu den Ausschreibungsmodalitä-
ten der Bauleistungen statt. Eingeladen
sind alle interessierten Handwerks-
unternehmen der Bau- und Ausbauge-
werke sowie Vertreter der Innungen und
des Ehrenamtes. Im Rahmen der Infor-
mationsveranstaltung stellen Mitarbei-
ter der Handwerkskammer sowie der
Projektsteuerer das Bauprojekt vor, in-
formieren über die Ausschreibungen
der Bauleistungen und stehen für Fra-
gen zur Ver fügung.
Hintergrund: Die Vollversammlung der
Handwerkskammer Konstanz hatte im
Jahr 2008 einen Neubau in Singen be-
schlossen, nachdem ein von Land und
Bund gefordertes Gutachten die Wirt-
schaftlichkeit einer Sanierung der Bil-
dungsakademie in Konstanz in Frage
stellte.
Es folgte ein Architektenwettbewerb,
aus dem das Büro Broghammer-Jana-
Wohlleber aus Zimmer o.R. als 1. Preis-

träger hervorging, das daraufhin den
Zuschlag erhielt.
In der rund 7.400 m² großen Bildungs-
akademie soll voraussichtlich ab An-
fang 2012 die überbetriebliche Ausbil-
dung für die Berufe Anlagenmechaniker
SHK, Bürokaufleute, Elektroniker
(Energie- und Gebäudetechnik), IT-
Techniker, Karosseriebauer, Kraftfahr-
zeugmechatroniker, Klempner, Metall-
bauer und Zweiradmechaniker stattfin-
den. Darüber hinaus werden Meister-
vorbereitungskurse und andere ge-
werbliche Weiterbildungen angeboten.
Die reinen Baukosten der Bildungs -
akademie Singen belaufen sich auf rund
14 Millionen Euro, 75 Prozent der Ge-
samtkosten von rund 24 Millionen Euro
werden von Bund und Land getragen.
Spatenstich ist am 29. April 2010.

Interessierte Betriebe werden gebeten, sich 
zur Informationsveranstaltung beim Baubüro 
der Handwerkskammer in Singen unter Tel. 07731/
187475, Fax 07531/2056751 oder per E-Mail an
vergabestelle-bau@hwk-konstanz.de anzumelden

Was bedeutet Fotografie im Zeitalter der
neuen Medien? Dieser Frage gingen Da-
niel Gerteiser und Juliane Wässerle von
Kommunikation & Design in Waldshut
im Forum II der Messe „Jobs for Future“
nach.
Praxisnah und verständlich erklärten
die beiden ausgebildeten Fotografen
den Weg vom Briefing über die Idee, das
Scribble und die Vorbereitungen bis hin
zum notwendigen Equipement und den
Formatvorgaben. Bevor der Auslöser ei-
ner Kamera gedrückt wird, seien erst
einmal 70 bis 80 Prozent Vorarbeit zu
leisten, wie etwa Location suchen,
 Accessoires auswählen oder Lichtstim-
mung prüfen, schilderte Gerteiser vor
interessiertem Publikum.
Die perfekte Planung spare viel Zeit in
der oft aufwändigen Nachbearbeitung
mittels Photoshop. Doch auch bei der
Retusche sei Handarbeit gefragt: hier
 eine kleine Farbanpassung, dort ein
 Pickelchen weggelöscht – ohne ein
 bisschen Manipulation geht es kaum
noch in der bunten Bilderwelt, in der
„vom Modell, bis hin zum Metallberg“

alles ins rechte Licht gerückt werden
muss.
Dass die beiden Jungfotografen noch
gleichzeitig Mediengestalter bzw. Me-
diendesigner sind, erleichtere die Arbeit
in der Agentur Kommunikation &
 Design, die von Alexandra Gröber gelei-
tet wird. Denn das aus 13 Mitarbeitern
bestehende Unternehmen ist ein per-
fekter Dreiklang aus klassischer Werbe-
agentur, Webdesign und Fotostudio.
„Wir, die Fotografen, sind dabei die Pro-
fis der Bildsprache, die Produkte, Le-
benswelten oder Menschen perfekt in
Szene setzen“, erklärte Gerteiser.
„Wir haben viele renommierte Kunden,
die individuelle Lösungen anfragen und
nicht nur auf Bilddatenbanken zurück-
greifen möchten“, so Gerteiser weiter,
der mit seiner Kollegin bereits für
Unternehmen in Belgien, Spanien und
der Schweiz für „Glanzlichter“ gesorgt
hat.
Dabei betonen beide die Universalität
ihres Handwerks: „Sprachbarrieren gibt
es eigentlich nicht, denn die Kniffe sind
ja überall gleich – ist halt Handwerk!“ 

Im Zeitalter der neuen Medien: Zwei Fotografen zu aktuellen Entwicklungen in Kommunikation & Design

Kosmetik per Mausklick

Kosmetik per Mausklick: Fotograf Daniel Gerteiser zeigt Jugendlichen auf der „Jobs for
Future“, wie man per Photoshop zu einem frischen Teint kommt. Foto: HWK

Die Bildungsakademien Konstanz, Waldshut
und Rottweil sowie die Berufliche Bildungs-
stätte Tuttlingen (BBT) bieten zu verschie-
denen Terminen eine Fortbildung zur
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
an.
Arbeiten an elektrischen Anlagen und Be-
triebsmitteln dürfen nach anerkannten Re-
geln der Technik nur von Elektrofachkräften
vorgenommen werden. Elektrofachkraft ist,
wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen die ihm über-
tragenen Arbeiten beurteilen und mögliche
Gefahren erkennen kann.
Dieser Lehrgang wird die Teilnehmer dazu
befähigen, den vorschriftsmäßigen An-
schluss an eine vorhandene Verbraucheran-
lage herzustellen. Die Herstellung des Ver-
teilungsnetzes sowie die Einhaltung der
Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Kör-
perströme und deren Nachweis ist Aufgabe
des konzessionierten Elektroinstallateurs.
Die Handwerkskammer Konstanz weist dar-
auf hin, dass Unternehmer eine Elektrofach-

kraft für festgelegte Tätigkeiten nur mit der
Ausführung solcher Arbeiten beauftragen
dürfen, für die eine Ausbildung nachgewie-
sen ist. Die Tätigkeiten sind in einer Ar-
beitsanweisung festzulegen und zu be-
schreiben. Bei einer Änderung der Tätigkei-
ten hat der Unternehmer für eine ergänzen-
de Ausbildung zu sorgen.

Termine:
� Konstanz, 22.10. bis 27.11.2010:

Freitag 16 bis 20.45 Uhr, 
Samstag 8 bis 16.45 Uhr.

� Waldshut, 29.10 bis 11.12.2010:
 Freitag 16 bis 21.40 Uhr, 
Samstag 8 bis 15 Uhr.

� Rottweil, 14.04. bis 22.04.2010:
 Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr,
Freitag 8 bis 12 Uhr.

� Tuttlingen, 12.04. bis 17.04.2010 so-
wie 08.11. bis 13.11.2010: 
Montag bis Samstag, 8 bis 16.45 Uhr.

Anmeldung und weitere Informationen unter 
Tel. 07531/587-587

Qualifizierung zur Elektrofachkraft




